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Text 

Artikel 123a. (1) Der Präsident des Rechnungshofes ist berechtigt, an den Verhandlungen über die 
Berichte des Rechnungshofes, die Bundesrechnungsabschlüsse, Anträge betreffend die Durchführung 
besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung durch den Rechnungshof und die den Rechnungshof 
betreffenden Untergliederungen des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat sowie in seinen 
Ausschüssen (Unterausschüssen) teilzunehmen. 

(2) Der Präsident des Rechnungshofes hat nach den näheren Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Geschäftsordnung des Nationalrates das Recht, auf sein Verlangen in den Verhandlungen zu den 
in Abs. 1 angeführten Gegenständen jedes Mal gehört zu werden. 


